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Deckungsschutz für Corona-bedingte 
Betriebsschließungen – Überblick 
über die Rechtsprechung
von Martin Peiffer, Gen Re, Köln

Die Corona-Pandemie hat nicht nur das öffentliche Leben seit 
dem vergangenen Jahr bestimmt und grundlegend verändert, sie 
hat auch die Versicherungswirtschaft weltweit erheblich belastet. 
Der mögliche Versicherungsschaden wurde bereits im Frühjahr 
2020 als der wohl größte Verlust der Versicherungsgeschichte 
bezeichnet. In welcher Größenordnung sich dieser letztlich be-
wegt, wird wohl erst in einigen Jahren verlässlich beurteilt werden 
können, wenn auch der weltweite volkswirtschaftliche Gesamt-
schaden beziffert werden kann. Unbestreitbar dürfte sein, dass 
Versicherer und Rückversicherer – insbesondere diejenigen, die 
ein internationales Geschäftsmodell haben – die Entwicklungen 
genau verfolgt haben.1

Im deutschen Markt hat die Betriebsschließungsversicherung, die bisher lediglich 

eine untergeordnete Rolle gespielt hat, die deutschen Versicherer schadensei-

tig besonders belastet. Für einen vergleichsweise geringen Beitrag konnten sich 

Betriebe damit gegen den Schaden absichern, den eine behördlich angeordnete 

 Schließung verursacht.

Nachdem im Zuge der Pandemie auch in Deutschland viele Betriebe wochenlang 

schließen mussten, machten viele Versicherungsnehmer Ansprüche geltend. Die 

Versicherer waren jedoch der Auffassung, dass die Betriebsschließungsversicherung 

nicht für eine Pandemie kalkuliert worden war und sich kein Versicherungsschutz aus 

den vereinbarten Bedingungen herleiten lasse.

Die Gerichte haben sich in mehreren hundert Prozessen mit den widerstreitenden 

Interessen auseinandergesetzt. Mit diesem Beitrag soll der Versuch unternommen 

werden, die unterschiedlichen Bewertungen, die vielfach zu unterschied lichen 

Ergebnissen geführt haben, strukturiert wiederzugeben, um eine Grundlage für eine 

etwaige eigene Bewertung zu schaffen.
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Die Ausführungen basieren auf der Auswertung von ca. 50 

bisher veröffentlichten Urteilen (Stand 1. April 2021). Dem 

Verfasser ist bekannt, dass die Zahl der Prozesse deutlich 

höher ist. Einige der Urteile wurden nicht veröffentlicht oder 

die Prozesse wurden vergleichsweise beigelegt. Im Folgen-

den werden ausgewählte Entscheidungen betrachtet, die die 

wesentliche Argumentation der veröffentlichten Entschei-

dungen insgesamt wiedergeben.

Legislative Grundlagen

Rechtsrahmen für die Schließung von Betrieben auf 
der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)

Zweck des Gesetzes ist es, übertragbaren Krankheiten beim 

Menschen vorzubeugen (§ 1 Abs. 1 IfSG). Hierzu müs-

sen bestimmte Krankheiten und Krankheitserreger dem 

Robert Koch-Institut als der gem. § 4 Abs. 1 IfSG nationa-

len Behörde zur Vorbeugung übertragbarer Krankheiten 

gemeldet werden. In den §§ 6 und 7 definiert das Gesetz 

derartige meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserre-

ger. Durch Verordnung vom 30. Januar 20202 wurde auch 

das Coronavirus (2019-nCoV) zur meldepflichtigen Krank-

heit erklärt und gesetzlich als meldepflichtige Krankheit dem 

§ 6 IfSG hinzugefügt.3

Aufgrund des föderalen Systems in Deutschland obliegt 

es beim Auftreten meldepflichtiger Krankheiten allein den 

einzelnen Bundesländern, die erforderlichen Maßnahmen 

zu treffen. Diese können gem. § 32 IfSG durch Rechtsverord-

nungen entsprechende Ge- und Verbote zur Bekämpfung 

übertragbarer Krankheiten erlassen und dafür zuständige 

Behörden benennen. Dies sind zumeist die örtlichen 

Ordnungsbehörden. Die Bundesländer sind angesichts der 

epidemischen Lage den ersten Weg gegangen und haben 

im Wege von Schutzverordnungen die meisten Hotels 

und Restaurants sowie Handelsgeschäfte und Geschäfte 

mit körpernahen Dienstleistungen (wie Friseure, Tattoo-, 

Kosmetik- und Nagelstudios) geschlossen. Die örtlichen 

Ordnungsbehörden sind insoweit nur das ausführende 

Organ für die nach den jeweiligen Landesverordnungen 

angeordneten Maßnahmen.

Versicherungsdeckung nach den Muster-
bedingungen des Gesamtverbands der 
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)

Viele der betroffenen Unternehmen machten in der Folge 

Ansprüche aus ihrer Betriebsschließungsversicherung 

geltend. Die meisten Versicherer hatten ihren Bedingungs-

werken die Musterbedingungen des GDV zugrunde gelegt. 

Nur wenige Versicherer hatten diese abgeändert. In den 

Musterbedingungen des GDV hieß es, dass Entschädigung 

geleistet wird,

„wenn die zuständige Behörde aufgrund des Gesetzes zur Ver-

hütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Men-

schen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) beim Auftreten melde-

pflichtiger Krankheiten oder Krankheitserreger den versicherten 

Betrieb zur Verhinderung der Verbreitung von meldepflichtigen 

Krankheiten oder Krankheitserregern beim Menschen schließt.

Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger im Sinne 

dieser Klausel sind die folgenden, im Infektionsschutzgesetz 

in den §§ 6 und 7 namentlich genannten Krankheiten und 

Krankheitserreger: …“

(Gefolgt von einer enumerativen Aufzählung der Krankhei-

ten und Krankheitserreger, die auch in §§ 6 und 7 IfSG zu 

finden ist und in der 2019-nCoV/COVID-19 nicht enthal-

ten war).

In den Musterbedingungen gab es keinen Epidemie-/Pande-

mie-Ausschluss.

Bewertung durch die Rechtsprechung
In den Deckungsprozessen, von denen eine Vielzahl ver-

gleichsweise erledigt worden ist, haben sich verschiedene 

Themenkreise herausgebildet, die im Folgenden darge-

stellt werden.

Um die aufgetretenen Streitpunkte zukünftig zu vermei-

den, hat der GDV zum 1. Januar 2021 neue Musterbedin-

gungen veröffentlicht.4 In diesen Musterbedingungen ist 

nun auch ein grundsätzlicher Epidemie-/Pandemie-Aus-

schluss  enthalten.5

Betriebsschließung durch Verwaltungsakt

Ist eine Schließung aufgrund einer Rechtsverordnung (im 

Sinne einer Allgemeinverfügung nach § 35 Satz 2 VwVfG) 

für die Deckung nach den Bedingungen ausreichend, oder 

bedarf es eines konkreten, an den Betrieb gerichteten Einzel-

verwaltungsakts im Sinne des § 35 Satz 1 VwVfG?
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Eine explizite Regelung hierzu ist in den Bedingungen nicht 

zu finden.6 Nach der Rechtsprechung macht es keinen 

Unterschied, in welcher Rechtsform die Schließungsan-

ordnung erfolgt, denn „in der Allgemeinverfügung und den 

später erlassenen Verordnungen wird die Schließung rein 

tatsächlich ‚angeordnet‘“.7

In den neuen Musterbedingungen ist eine entsprechende 

Klarstellung zu finden.8

Muss die Krankheit im versicherten Betrieb 
aufgetreten sein?

Das Vorliegen einer sog. intrinsischen Gefahr wird teilweise 

für eine Deckung als erforderlich angesehen.9 Hierzu haben 

sich – soweit ersichtlich – bisher nur drei Gerichte geäußert. 

Während das Landgericht München I dieses Erfordernis 

ablehnt,10 halten es das OLG Schleswig und das Landgericht 

Stuttgart für eine Deckung für erforderlich, dass die Krank-

heit im versicherten Betrieb auftreten müsse, da bereits die 

Versicherungsbedingungen ausdrücklich auf den „versicher-

ten Betrieb“ abhöben.11

Auch insoweit enthalten die neuen Musterbedingungen 

einen entsprechenden Ausschluss.12

2019-nCoV/COVID-19 als versicherte Krankheit/
versicherter Krankheitserreger

Nahezu alle Urteile befassen sich mit der Frage, ob 2019-

nCoV/COVID-19 von den Versicherungsbedingungen der 

jeweiligen Betriebsschließungsversicherung mit umfasst ist. 

Dies wird nicht nur im Ergebnis sehr unterschiedlich ent-

schieden. Zum einen sind einige Bedingungen im Hinblick 

auf die aufgelisteten Krankheiten und Krankheitserreger 

deutlich klarer formuliert als etwa die Musterbedingungen 

des GDV. Indem z. B. explizit erwähnt wird, dass andere als 

die in der Auflistung genannten Krankheiten/Krankheits-

erreger nicht versichert sind13 oder durch den Zusatz des 

Wortes „nur“ klar ausgedrückt wird, dass: „meldepflichtige 

Krankheiten und Krankheitserreger … nur14 die im folgenden … 

namentlich genannten Krankheiten und Krankheitserreger: … 

[sind]“, wird im Vergleich zu den Musterbedingungen die 

Deckung bereits semantisch eingeschränkt. In diesen Fällen 

haben die Gerichte eine Deckung durchgängig abgelehnt.15

Uneinheitlich ist die Rechtsprechung jedoch bei der Bewer-

tung der Musterbedingungen. Teilweise kommen sogar 

unterschiedliche Kammern desselben Gerichts zu unter-

schiedlichen Ergebnissen.

Während teilweise auch insoweit der Wortlaut der Bedin-

gungen dahingehend ausgelegt wird, dass es auch für den 

durchschnittlichen Versicherungsnehmer ersichtlich ist, 

dass die Aufzählung der Krankheiten und Krankheitserreger 

abschließend sei,16 argumentieren andere Gerichte, dass die 

Versicherungsbedingungen viel zu komplex seien, als dass 

es für den rechtlich nicht geschulten Versicherungsnehmer 

zu erkennen sei, dass bei der Vielzahl der aufgelisteten 

Krankheiten und Krankheitserregern gerade 2019-nCoV/

COVID-19 ausgeschlossen ist.17 Zudem spreche sowohl die 

generelle Bezugnahme auf das IfSG und insbesondere die 

namentliche Nennung der §§ 6 und 7 IfSG, die in § 6 Abs. 1 

Nr. 5 und § 7 Abs. 2, Satz 1 IfSG Auffangtatbestände für 

nicht aufgeführte Krankheiten/Krankheitserreger enthalten, 

dafür, dass die Liste nicht statisch, sondern dynamisch ist.18

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein Urteil, das 

eine Deckung ablehnte, weil das Coronavirus bzw. SARS-

CoV-2 als Krankheitserreger erst am 23. Mai 202019 in das 

IfSG aufgenommen wurde, der geltend gemachte Schaden-

zeitraum aber davor lag.20

Die neuen Musterbedingungen des GDV sehen (jeweils 

für die Schaden- bzw. Summenversicherung) Modelle mit 

dynamischem Verweis mit und ohne Öffnungsklausel vor, 

wie auch Bedingungen, bei denen die Liste der benannten 

Krankheiten und Krankheitserreger ausdrücklich abschlie-

ßend ist.

Teilschließung

Ein weiterer Aspekt, der zwar in vielen Verfahren angespro-

chen, soweit ersichtlich aber bisher nur einmal entschieden 

worden ist, ist die Frage, ob auch die Teilschließung eines 

Betriebs zum Versicherungsfall führt, soweit diese nicht aus-

drücklich als mitversichert gilt. Hierzu wird die Auffassung 

vertreten, dass bereits der Begriff der „Betriebsschließungsver-

sicherung“ nahelege, dass es sich nicht um eine Betriebsein-

schränkungsversicherung, eine Teilschließungsversicherung 

oder Ähnliches handelt.21 Es bedurfte auch keiner Entschei-

dung darüber, ob eine faktische Schließung – also die Fort-

setzung eines Betriebs in gänzlich unerheblichem Umfang 

– grundsätzlich geeignet ist, einen Leistungsanspruch zu 

begründen, denn eine solche faktische Betriebsschließung 

lag jedenfalls in diesem Fall nicht vor, da die Klägerin ihren 

Betrieb in erheblichem Umfang fortsetzen konnte.22
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Die Bayerische Lösung
Im Zuge der Auseinandersetzungen über die Deckung der 

durch die Schließungsanordnungen der Bundesländer 

infolge der Corona-Pandemie aufgetretenen Schäden haben 

die bayerische Staatsregierung, der Hotel- und Gaststät-

tenverband DEHOGA Bayern e. V., die Vereinigung der 

Bayerischen Wirtschaft (vbw) und verschiedene Versicherer 

versucht, eine Lösung zu finden, die allen Interessen gerecht 

wird. Es wurde vereinbart, dass sich die Versicherer bereit 

erklären, ihren Kunden aus dem Hotel- und Gaststättenge-

werbe „… freiwillig und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht 

für die Dauer der vereinbarten Haftzeit eine Zahlung in Höhe 

von 10 bis 15 Prozent der jeweils vereinbarten Tagesentschädi-

gung anzubieten“.

Davon ausgehend, dass staatliche Hilfsmaßnahmen wie 

Kurzarbeitergeld und andere Soforthilfen sowie die erspar-

ten Aufwendungen den wirtschaftlichen Schaden eines 

Unternehmens im Durchschnitt um rund 70 % reduzieren, 

boten die Versicherer damit den Versicherungsnehmern 

einen freiwilligen Beitrag in Höhe der Hälfte des verbleiben-

den Schadens an.

Die beteiligten Versicherer haben in ihren Angeboten an 

die Versicherungsnehmer ausdrücklich auf die „Bayerische 

Lösung“ hingewiesen. Die nicht beteiligten Versicherer 

machten den Versicherungsnehmern – zumeist – ein 

Vergleichsangebot und legten der Höhe nach den in der 

„Bayerischen Lösung“ festgelegten Prozentsatz zugrunde 

(überwiegend ohne Erwähnung der „Bayerischen Lösung“).

Aktuell wird darüber diskutiert, ob diese Vergleichsangebote 

wirksam waren bzw. ob sie einer rechtlichen Überprüfung 

standhalten. Bisher hat sich nur ein Urteil mit dieser Frage-

stellung auseinandergesetzt.23 Es hat die infrage kommen-

den Vorschriften, die zu einer Unwirksamkeit der Vergleichs-

vereinbarung führen könnten, ausführlich geprüft und 

deren Vorliegen verneint. Es sah weder einen Ansatzpunkt 

für eine arglistige Täuschung nach § 123 BGB,24 einen Erklä-

rungsirrtum nach § 119 BGB25 noch für einen Irrtum über 

die Vergleichsgrundlage nach § 779 BGB26.

Dagegen wird vorgebracht, dass der Versicherer bösgläubig 

handle, wenn er seine überlegene Sach- und Rechtskenntnis 

zum Nachteil des Versicherten ausnutzt.27 Gerichte waren 

bisher jedoch generell sehr zurückhaltend, Vergleichsverein-

barungen für unwirksam zu erklären: Selbst Vergleichserklä-

rungen im Rahmen der Abwicklung schwerster Personen-

schäden haben fast immer einer gerichtlichen Überprüfung 

standgehalten, da sich die Justiz in Deutschland auch dem 

Schutz der Privatautonomie verpflichtet fühlt (das Recht, 

seine privaten Rechtsverhältnisse nach eigener Entschei-

dung zu gestalten, gehört zum allgemeinen Grundsatz der 

menschlichen Selbstbestimmung und ist durch das Grund-

gesetz (Art. 1 und 2) geschützt).28

Nach dem im Bürgerlichen Recht geltenden Grundsatz der 

Privatautonomie ist es den Vertragsparteien im Allgemeinen 

freigestellt, Leistung und Gegenleistung zu bestimmen; 

mangels gesetzlicher Vorgaben fehlt es insoweit regelmäßig 

auch an einem Kontrollmaßstab.29 Diese Grundsätze gelten 

auch für Vergleichsvereinbarungen.30 Lediglich Nebenab-

reden, die zwar mittelbare Auswirkungen auf Preis und 

Leistung haben, aber nicht das Ob und den Umfang der zu 

erbringenden Leistungen bestimmen, sind einer Inhaltskon-

trolle unterworfen.31 Aus diesem Grund wurden Vergleichs-

vereinbarungen bisher nur bei sehr schweren Verstößen 

gegen geltende Schutzgesetze für unwirksam erklärt. 

Wir werden auch weiterhin die Entscheidungen in Deutsch-

land (und in anderen Märkten der Welt) beobachten.
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Endnoten
1 Allgemeine Zusammenstellung zu den „Auswirkungen der 

COVID-19-Pandemie auf den Versicherungssektor (Stand 
1.3.2021)“: https://www.jura.uni-muenster.de/de/ 
fakultaet/fakultaetsnahe-einrichtungen/forschungsstelle-fuer-
versicherungswesen/covid-19/auswirkungen-covid-19-pdf-
stand-2021-03-01/

2 V. v. 30.1.2020 BAnz AT 31.1.2020 V1
3 Gültig seit dem 23.5.2020: jetzt § 6 Abs. 1 Nr. 1 t); G. v. 

19.5.2020 BGBl. I S. 1018 (Nr. 23), Zweites Gesetz zum Schutz 
der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite (2. COVIfSGAnpG).

4 Musterbedingungen BSV 2021 https://www.gdv.de/de/
betriebsschliessungsversicherung-65006 (sechs verschiedene, 
mit und ohne dynamischem Verweis und für benannte Krank-
heiten; jeweils für Schaden- und Summenversicherung).

5 In allen Musterbedingungen die jeweiligen Abschnitte A2-1 
bis A2-4.

6 S. Zitat aus den alten Musterbedingungen unter 1.b.
7 LG München I, 22.10.2020 – 12 O 5868/20, und LG Stuttgart, 

17.11.2020 – 41 O 35/20 KfH, VersR 2021, 175 ff. Zwar wird 
diese Rechtsfrage in vielen Verfahren von den Versicherern 
mit eingebracht; allerdings wird sie zumeist nicht von den 
Gerichten entschieden, da nach Auffassung der Gerichte andere 
Aspekte für die Deckung entscheidend sind.

8 A2-5 in allen Musterbedingungen: „Der Versicherungsschutz 
erstreckt sich nicht auf behördliche Maßnahmen, die als Allge-
meinverfügung oder Rechtsverordnung erlassen werden.“

9 So insbesondere (mit ausführlicher Begründung) Günther/
Piontek, Die Auswirkungen der „Corona-Krise“ auf das Ver-
sicherungsrecht – Eine erste Bestandsaufnahme, r+s 2020,242, 
244 f., die auch die Auffassung vertreten, dass es einer Einzel-
verfügung bedürfe: a. a. O., 244.

10 LG München I, 22.10.2020 – 12 O 5868/20.
11 OLG Schleswig, 10.5.2021 – 16 U 25/21; LG Stuttgart, 

17.11.2020 – 41 O 35/20 KfH VersR 221, 175, 177.
12 A2-6 in allen Musterbedingungen: „Der Versicherungsschutz 

erstreckt sich nicht auf behördliche Maßnahmen, die angeordnet 
werden, obwohl innerhalb des versicherten Betriebes selbst weder 
eine Krankheit noch ein Krankheitserreger aufgetreten ist.“

13 Teilweise wird dies durch Fettdruck hervorgehoben.
14 Teilweise wird dies noch durch Fettdruck hervorgehoben.
15 Zur ausdrücklichen Klarstellung: LG Bielefeld v. 5.10.2020; zur 

Hinzufügung des Wortes „nur“: OLG Hamm, 15.7.2020 –  
20 W 21/20, LG Bochum, 15.7.2020 – 4 O 215/20, LG Essen, 
16.6.2020 – 18 O 150/20.

16 LG Oldenburg, 18.11.2020 – 13 O 1272/20, LG Aurich, 
2.12.2020 – 3 O 487/20, LG Göttingen, 13.1.2021 – 5 O 111/20, 
LG Essen, 21.10.2020 – 18 O 167/20, LG Bochum, fünf Urteile 
v. 4.11.2020 – 13 O 40, 65, 66, 67, 68/20, LG Köln, 2.12.2020 
– 20 O 139/20 und 17.12.2020 – 24 O 277/20, LG Mannheim, 
29.04.2020 – 11 O 66/20, LG Ravensburg, 12.10.2020 –  
6 O 190/20, LG Stuttgart, 29.10.2020 – 35 O 32/20, LG Heidel-
berg, 8.12.2020 – 2 O 156/20, LG Ellwangen, 17.9.2020 –  
3 O 187/20, LG Bayreuth, 15.10.2020 – 22 O 207/20, LG Mün-
chen II, 12.3.2021 – 10 O 2676/20, LG Kempten, 8.12.2020 –  
31 O 714/20, LG Regensburg, 11.12.2020 – 3 O 1277/20.

17 Wie der vom BGH definierte „durchschnittliche Versicherungs-
nehmer“ zu definieren ist, wird durch ein aktuelles Gutachten 
infrage gestellt: Prof. Dr. Walter Seitz, Gedanken zur Auslegung 
der AVB Betriebsschließungsversicherungen, Mai 2021. Der 
Autor ist der Auffassung, dass über diesen „durchschnittlichen 
VN“ und dessen Verständnis der AVB schon aus beweisrechtli-
chen Gründen (durch Gutachten oder/und Parteivernehmung) 
Beweis zu erheben sei.

18 LG Hamburg, 4.11.2020 – 412 HKO 91/20, LG Magdeburg, 
6.10.2020 – 31 O 45/20, LG Düsseldorf, 19.2.2021 –  
40 O 53/20, LG München I, 24.11.2020 – 23 O 5937/20.

19 Siehe oben, Fn. 2.
20 LG Schweinfurt, 8.2.2021 – 23 O 538/20.
21 LG München I v. 17.9.2020 – 12 O 7208/20, Rz. 41.
22 Ebenda, Rz. 44.
23 LG Flensburg v. 17.12.2020 – 4 O 143/20.
24 Eine Täuschung ist gegeben, wenn durch die Behauptung 

unwahrer Tatsachen oder das Verschweigen aufklärungsbe-
dürftiger Tatsachen ein Irrtum des Versicherungsnehmers 
hervorgerufen wird. Der Versicherer hat in seinem Schreiben 
an den Versicherungsnehmer deutlich zum Ausdruck gebracht, 
dass es sich bei der Einschätzung der Rechtslage nur um seine 
eigene Einschätzung handelt. Daher konnte der Versicherungs-
nehmer dies nicht dahingehend verstehen, dass es sich um 
eine Wiedergabe einer allgemein gültigen Beschreibung der 
Rechtslage handelt.

25 Ein Inhaltsirrtum kann als Irrtum über Sinn und Umfang der 
Erklärung definiert werden. Ausgangspunkt und Rechtsfolgen 
des Vergleichs sind im Vergleichsschreiben richtig beschrieben, 
sodass der Kläger bei verständiger Lektüre des Vergleichstextes 
hierüber keine andere Vorstellung entwickeln konnte. Vielmehr 
war sich der Versicherte bewusst, dass er eine rechtlich bedeut-
same Erklärung abgibt, als er den Vergleich unterschrieb.

26 Ein Vergleich ist unwirksam, wenn der dem Vergleich zugrunde 
liegende Sachverhalt, der nach dem Inhalt des Vertrags als fest-
gestellt gilt, nicht der Wirklichkeit entspricht. Tatsächlich sind 
weder der Versicherer noch der Versicherungsnehmer von einer 
einheitlichen rechtlichen Beurteilung des Versicherungsschutzes 
aus der Betriebsschließungsversicherung ausgegangen. Auch 
lag keine überlegene Sach- oder Rechtskenntnis des Versicherers 
vor, da es in der Vergangenheit keine mit dem Auftreten des 
Coronavirus vergleichbare Situation mit der Notwendigkeit 
einer bundesweiten Betriebsschließung zur Reduzierung der 
Personenkontakte gegeben hat. Daher muss dem Versiche-
rungsnehmer klar gewesen sein, dass die rechtliche Beurteilung 
einer Deckung aus der Betriebsschließungsversicherung zu 
diesem Zeitpunkt noch völlig offen war.

27 Unter Verweis auf BGH, 15.2.2017 – IV ZR 280/15.
28 BGH, 29.1.2019 KZR 4/17, Rn. 108 f. m. w. N.
29 St. Rspr., vgl. nur BGH, 5.10.2017: III ZR 56/17, NJW 2018, 534, 

Rn. 15 m. w. N.
30 OLG Karlsruhe, WM 2007, 590, 592; Palandt/Grüneberg, BGB, 

78. Aufl., § 307 Rn. 46.
31 BGH, 29.1.2019 KZR 4 /17, Rn. 109 m. w. N.
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